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tr N4odernisierung
(Anderung / Erweiterung)

rl Sonstiges
(frerwillig)

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der lnformation. Die Angaben irn Energieausweis beziehen sjch auf das
gesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht,
einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

lngenreurbüro Heinz und Titus Engels

Hochstr. 62
47877 Willich 28.07 .2016

Unteßchnft des Ausstellers

Daium derangewendelen EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsvercrdnung zur EnEV '?Beinichtrechtzeitigerzutellung
der Registrlernummer (§ 17 Absalz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Daturn der Antragsteliung ernzuirageni dle Registriernummer isl nach deren
Eingäng na.hträglich einzuseEen ' Mehriachangaben moglich ' ber Warmenetzen BaLrjahr der Übergäbestation

Doppelhaushälfte

Kronenstr 23, 47918 Tönisvorst

Wohngebäude
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135,5 m' n nach § 19 EnEV aus der Wohnfläche errnittelt

Erdgas E, Strom-[,4ix, Stückholz

E N E RG IEAUSWE lS rürwohnsebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 

1 18. November 2013

27 -O7.2026

Baujahr Wärmeerzeuger 3 I

AnzahlWohnungen

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieve6räuchs ermittelt werden. Als Be-
zugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgerneinen
Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermögli
chen (Edäuterungen - siehe Seite 5) Teil des Energieauswe,ses sind die l\rodernisierungsempfehlungen (Seite 4).

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energ e-
bedarfsausweis) Die Ergebnisse sind auf Seile 2 dargestellt. Zusätzliche lnformalionen zum Verbrauch sind
freiwllig.

Li Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energie-
verbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargeslelll

Datenerhebung Bedarf/Verb,rauch durch X Eigentümer a Aussteller

I Dem Energieausweis sind zusälzliche lnformationen zur energetischen Qualitäi beigefügt (freiwillige Angabe).
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Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
Die Energiee,nsparverordnung lässt für de Berechnung des Energiebedaris
unler$hiedliche Vedahrer zu. die ir. Einzelrall zL !nterschiedlrchen Ergeb
nissen iühren können. lnsbesondere wegen standardisierter Randbedingungen
edauben die angegebenen wede keine Rückschlosse auf den tatsächlichen
Energieveöräuch. Die ausgewlesenen Belarfswefte d$ Skalä sind spezrfische
Wene näch der EnEV pro ouadratmeler Gebäudenutzfläche (AN) dle im
A gemeinen größer is1 als die wohnfläche des Gebäldes.

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

Fü. Eneroiebed.rfsberechnunqen verwendetes Verfah.en

r sehe Fußnole l aufseite l des Energieausweises ? siehe Fußno1e 2 3!i Seile 1 des Enerqrea lswerses I ireiw llrge Angabe! nur be Neubau sowie bei N,lodernisierung im FaLldes § 16 Absalz i SaE 3 EiEV ' nur bei Neubaui nur be Nelbäu im Fallder Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer2 EEWärnec t EFH: Einlami|enhäus t\.4FH:lvehrramrlenhars



E N E RG I EAUSWEIS rürwohnsebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18. November 2013
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Das Verfahren zur Ermilllung des Enercieverbralichs isl durch dle Eneeieeinsparuercrdnung vorgegeben Die \ /ede der Skala sind
spezilische werte pro Ouadratmeler GebaudenuEfläche (Atr) nach der EnergleeinsFNerordnlng, die inr Allgemelnen grÖßer lst als de
Wohnnäche des Gebäudes Der tatsächliche Energieve.b.auch eifler Wohnung oder eines Gebäudes weichl lnsbesondere wegen des
Witerungseinflr'sses und sich ändernden Nutzetuerhallens vom ängegebenen Energieverbrauch ab.
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Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes Registriemummer2 Nw-2016-000995736
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Maßnahmen zur kostengünsligen Verbesserung der Energieeffizienz sind X möglich I nicht möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

1 Heizung Zentralheizung mit Brennwert-Kessel
(Erdgas E) + Solare
Heizungsunterstalzung (Sonnen-

Enerqie) Kaminofen (Stückholz)

mit größerer
I\rodern,sierung

X

maß-
nahme tionszeit Kilowatt-

stunde
Endenerqie

i i weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis:

Genauere Angaben zu den Empfehlungen srnd

erhältlich bei/unter:

lngenieurbüro Heinz und Titus Engels
Hochstr. 62, 47877 Willich

I siehe Fußnole 1 alf Seite 1 des Energieausweises '1 siehe Fußnoie 2 aüf Seite 1 des Energieausweises

Empfehlungen des Ausstellers Registriemumme.2 NW-2016-000995736

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Nr

(freiwillige Angaben)

Bau- oder
Anlagenteile

Maßnahmenbeschreibung in
einzelnen Schritten

empfohlen

in

tr

Modernisierungsempfehlungen für das GebäLrde dienen lediglich der lnformation.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatüng.



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom I 18. November 2013

Anoabe Gebäudeteil - Seite 1

BeiWohnqebäuden, die zu einem nlcht unerheblichen Anteilzu
anderen als Wohnzwecken genutztwerden, ist die Ausslellung
des Energieausweises gemäß dem [,lus1er nach Anlage 6 auf
den Gebäodeteil zu beschränken, der getrennt als Wohnge-
bäude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies
wird im Energieausweis durch die Angabe ,,Gebäudeteil' deut-
lich gemachl.

für Wohngebäude

Amaben zum EEWänneG - Seiüe 2
Nach dem EEWärmeG müssen Neubauten in bestimmtem
Umfang erneueabare Energien zur Deckung des Wärme und
Kältebedarfs nulzen. ln dem Feld ,Ängaben zum EEWärmeG'
sind die Art der eingesetaen erneuerllaren Energien und der
prozentua,e Anleil der Pflichterfüllung abzulesen. Das Feld
,,Ersatzmaßnahmen" wird ausgefüllt, wenn die Anforderungen
des EEWärmeG teilweise oder vollständiq durch I\,4aßnahmen
zur Einsparu.g von Energie erfüllt werden. Die Angaben
dienen gegenüber der zuständigen Behörde als Nachweis
des UmfangsderPfl ichterf üllung durch die Ersatzmaßnahmeund
der Einhaltung der für das Gebäude geltenden verschäften
Anforderungswerte der EnEV.

Erneuerbare Enerqien - Seite 1

Eneroetische Qualität d€r Gebäudlhülle -Seite 2
Angegeben isl der speziflsche, auf die wärmeübertragende
u rrfa ss ungs flä chebezogeng Tra ns m iss ion swä rmeverlusl (For-
rnelzeichen in der EnEV: H ). Er beschreitlt die durchschnit!
liche energelische Qualität aller wärmeübertragenden Umfas-
sungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc ) eines Ge-
bäudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Wärmeschutz Außerdem stelll die EnEV Anforderungen an
den somnerlichen Wärn'c"6ru, 'SLhutz vor Übern,uungT
eines Gebäudes

Eldenerqiebedarf -Seite 2
Der Endenergie bedarf gibt die nach technischen Regeln be-
rechnete, lährlich bendtigte Energiemenge für Heizung Lüftung
und Warmwasserbeaeitungan. Er wird unter Standardklima-
und Slandardnutzunqsbedinqunqen errechnel und ist ein lndi-
kator iür die Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anla-
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, dje
dem Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedin
gungen und unter Berücksichtigung der Energieverluste zuge'
führt werden rnuss, damit die standardisierte lnnentemperatür,
der Warmwasserbedarf und die notwendige Lüftung sicher-
gestellt werden können Ein kleiner Wert sagnalisiert einen
geringen Bedarf und damil eine hohe Energieefflzienz.

sehe Fußnote 1 äuf Seile 1 des Energieausweises
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Hier wkd darüber informiert, wofiir und in welcher Art erneuer-
bare Ene.gien genu?t werden. Bei Neubauten enthält Seite 2
(Angaben zum EEWärmec) dazu weitere Angaben.

Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des ce-
bäudes ab. Er berücksichtigt neben der Endenergie aüch die
sogenannte,,Vorketle" (Erkundung, Gewinnung Verteilung,
urnwandlung) der jeweils eingeselzten Energielräger (z B
Heizö1, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc). Ein kleiner
Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieemzienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt
schonende Energienut2ung. Zusätzlich können die mit dern
Enerqiebedarf verbundenen CO'z-Emissionen des Gebäudes
freiwillig angegeben werden.

Enerqiebedarf - Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergie-
bedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben
werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden
auf der Grundlage der Bauunlerlagen bzw. gebäudebezogener
Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedin-
qungen {zB. standardisierte Klimadaten, delinjertes Nutzer-
verhallen, standardisierte lnnentemperatur und innere Wärme-
gewinne usw.) berechnei So lässt sich die energetische Qua-
lität des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von
der Wetterlage beurteilen lnsbesondere wegen der standardi
sierten Rändtledingungen erlauben die angegebenen Wene
keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch.

Primärenerqiebedarf -Seite 2

Endenerqieveörauch - S€ite 3
Der Endenergieve.brauch wird für das Gebaude auf der Basis
der Abaechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verb.auchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energiever-
brauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzel-
nen Wohneinheiten zugaunde gelegt. Der erfasste Energiever-
braLrch für die Heizung wird anhand der konkreien örilichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutsch'
landweiten Mittelweri umgerechnet. So führt beispielsweise ein
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu ei-
ner schlechieren Beurteilung des Gebäudes Der Endenergie-
verbrauch gib! Hlnweise auf die energetische Qualität des Ge-
bäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert srgnali
slert einen geringen Verbrauch Ein Rückschluss auf den kilnf-
tig zu erwarlenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbe
sondere können die Verbrauchsdaten einzelnerWohneinheilen
slark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten irn
Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen
Verhalten de. Bewohner abhängen.
1m Fall ,ängerer Leerstärde wird hiedür ein paüschaler Zu-
schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung
eint,ezogen. lm lnteresse der Vergleichbarkeil wird bei dezen-
tralen, in der Regel eleklrisch bekiebenen Warrnwasseranla-
gen der typische Ve.brauch über eine Pauschale berücksich-
tigt. Gleiches gilt fLir den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweil die genannlen
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle

"Verbrauchserfassong" zu entnehmen.

Paimäreneroieverbrauch - Seite 3
Der Prirnärenergieverbrauch geht aus dem filr das Gebäude
ermittelten Endeneagieverbrauch hervor. Wie der Primärener,
giebedarf wird er mithilfe von [Jmrechnungsfaktoren ermittelt,
die die Vorkette derjeweils eingesetzten Energieträger berück,
sichtigen.

michtahoaben liir lmmobilienarEeioeh - Seite 2 und 3
Nach der EnEV besteht die Pflicht, in lmmobilienanzeigen die
in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafür
erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh-
men, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.

Veroleichswerte - Seite 2 und 3
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft
ermittelle Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe
Vergleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichs-
werten anderer Gebäude sein Es sind Bereiche angegeben,
innerhalb derer lngefähr die Werle für dre einzelnen
Verqleichskateaorien lieqen.

Erläuterungen


